
 

 

Merkblatt zu den Besonderheiten bzgl. üK-

Kompetenznachweis bei Dispensationen und Lehrzeitver-

kürzungen im Beruf Kaufmann/Kauffrau EFZ 

BRANCHE BANK 

 
 
Ausgangslage 
 
Das Schweizerische Dienstleistungszentrum Berufsbildung l Berufs-, Studien- und 
Laufbahnberatung SDBB, Bern hat im Juli 2013 Empfehlungen hinsichtlich Dispensa-
tionen und Lehrzeitverkürzungen für den Beruf Kauffrau/Kaufmann EFZ herausge-
geben (vgl www.sbbk.ch/dyn/bin/20100-21863-1-sdbb_empfehlung_nr_49-2.pdf). 
 
 
Dispensationen Erfahrungsnoten betrieblicher Teil / Empfehlungen 
 
Hinsichtlich Erfahrungsnoten (ALS, PE bzw. üK-Kompetenznachweise) empfiehlt das 
SDBB folgende Dispensationen bei einer offiziell verkürzten Lehre auf 2 Jahre: 
 

1. ALS 
 
Die zwei ALS aus dem 1. Lehrjahr entfallen. 
 

2. PE- bzw. üK-Kompetenznachweis 
 
Maximal eine PE bzw. ein üK-Kompetenznachweis entfällt. Je nach Ausbildungs- 
und Prüfungsbranche müssen während der verkürzten Lehre mindestens ein oder 
zwei PE bzw. üK-Kompetenznachweise erbracht werden.  

 
 
Welcher üK-Kompetenznachweis soll bei einer auf zwei Jahre verkürzten kauf-
männischen Lehre in der Branche Bank zur Anwendung gelangen? 
 
Das Kernteam Bankgrundbildung der Schweizerischen Bankiervereinigung hat an 
der Sitzung vom 4. November 2014 entschieden, dass bei einer verkürzten Lehre der 
 

üK-Kompetenznachweis 1 

 
zur Anwendung gelangen soll.  
 
 
 
Schweizerische Bankiervereinigung, Basel 
Kontakt: matthias.wirth@sba.ch 
 
November 2014 

http://www.sbbk.ch/dyn/bin/20100-21863-1-sdbb_empfehlung_nr_49-2.pdf

